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2.  Änderung  des  F lächennutzungsp lanes  

 
Sondergebiet Photovoltaik 

 
Grenzen 
 
 Geltungsbereichsgrenze der Flächennutzungsplanänderung 

 

 

 

Art der baulichen Nutzung 
 
  Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

 Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1527, Gmkg. Wasser.  

  Zulässig ist die Errichtung von freistehenden (gebäudeunabhängigen) 

  Photovoltaikmodulen und der notwendigen Infrastruktur. 

Nach Ende der Nutzung als Photovoltaikanlage gilt die Folgenutzung 

„landwirtschaftliche Fläche“ 
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C VERFAHRENSVERMERKE 

1.  Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ................. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Ände-

rung des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am ................. orts-

üblich bekannt gemacht. 

2.  Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darle-

gung und Anhörung für den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 

................. hat in der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden. 

3.  Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 

................. hat in der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden 

4.  Zu dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom ................. wur-

den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom ................. bis ................. beteiligt. 

5.  Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom ................. wurde mit 

der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis ................. öffentlich 

ausgelegt. 

6.  Die Gemeinde Sauldorf hat mit Beschluss vom ................. die Flächennutzungsplanände-

rung in der Fassung vom ................. festgestellt. 

 

Sauldorf, den ................. 

 

.......................................................................................................... 

1. Bürgermeiste Wolfgang Sigrist 

 

7.  Das Landratsamt Sigmaringen hat die Flächennutzungsplanänderung mit Bescheid 

vom................. AZ ................. gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

 

8.  Ausgefertigt 

 

Sauldorf, den ................. 

 

.......................................................................................................... 

1. Bürgermeiste Wolfgang Sigrist 

 

9.  Die Erteilung der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde am ................... 

gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Flächennutzungsplanänderung mit Be-

gründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns 

Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die Flächennut-

zungsplanänderung ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB so-

wie auf die Einsehbarkeit des Flächennutzungsplans einschl. Begründung und Umweltbericht wurde 

in der Bekanntmachung hingewiesen 

 

Sauldorf, den ................. 

 

.......................................................................................................... 

1. Bürgermeiste Wolfgang Sigrist 
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D BEGRÜNDUNG  

1.  Gesetz l i che  Grund lagen  

BauGB  (Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634)) 

BauNVO  (Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786)) 

LBO  (Landesbauordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. März 2010) 

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt  geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13.Mai 2019 (BGBl. I S. 706)) 

NatSchG (Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der 
Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015)) 

2.  Planungsrecht l i che  Voraussetzungen  

Im rechtskräftigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist das betroffene Grundstück Fl.-

Nr. 1527, Gmkg. Wasser, als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Fläche wird als Acker 

genutzt. 

Landschaftsplanerische Ziele sind im Bereich der Planung nicht vorhanden. 

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wird im Parallelverfahren aufge-
stellt. Der betreffende Bereich wird zukünftig als Sondergebiet (SO) nach § 11 Abs. 2 BauNVO dar-
gestellt. 

Der Änderung des Flächennutzungsplanes wird ein Umweltbericht beigefügt.  

2.1  Landesentwicklungsprogramm  

Die Karte 1 des Landesentwicklungsplanes des Landes Baden-Württemberg LEP 2002 zu 2.1.1  

Raumkategorien stellt das Gebiet der Gemeinde Sauldorf als Ländlichen Raum im engeren Sinne 

dar. Für die Vorhabenfläche trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen. 

Gemäß LEP 4.2.5 (G) „Stromerzeugung“ sollen für die Stromerzeugung verstärkt regenerierbare 

Energien wie Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erd-

wärme genutzt werden und der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur Nutzung 

regenerierbarer Energien gefördert werden. 

2.2 Regionalplanung 

Gemäß Strukturkarte des Regionalplans der Region Bodensee-Oberschwaben ist Sauldorf kein 

Zentraler Ort. Die Raumnutzungskarte enthält im Bereich der Planung keine Verbindlichen Auswei-

sungen.  

Außerdem sind entsprechend dem Regionalplan für den Planbereich folgende Grundsätze und Ziele 

betroffen: 

4.2.1 (G): „In der Region soll ein Energieangebot bereitgestellt werden, das ausreichend, vielsei-

tig, langfristig gesichert, umweltverträglich, ressourcenschonend und gesamtwirt-

schaftlich kostengünstig ist. 

Der Anteil der umweltfreundlichen Energiearten soll erhöht, die leitungsgebundene 

Energieversorgung mit Erdgas und Elektrizität in Abstimmung auf das Siedlungskon-

zept weiter ausgebaut werden. 

Die Möglichkeiten zur Energieeinsparung, zur rationellen Energienutzung und zum Ein-

satz erneuerbarer Energien sollen ausgeschöpft und gefördert werden. 

Bei Erzeugung, Transport und Verbrauch von Energie ist die Belastung von Luft, Boden 

und Wasser möglichst gering zu halten, die Belange des Boden-, Natur- und Umwelt-

schutzes sowie der Land- und Forstwirtschaft sind zu berücksichtigen.“ 

4.2.5 (G): „Das Potential der erneuerbaren Energieträger soll zur verbrauchsnahen, dezentralen 

Energieversorgung verstärkt werden.“ 
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4.2.5 (V):  „Dazu gehören u.a. die Nutzung von 

- Bio-, Deponie- und Klärgas, nachwachende Rohstoffe, insbesondere Holz, 

- Sonnenenergie mittels Kollektoren und Fotovoltaik, 

- Wasserkraft der Donau und Iller, 

- Erwärme mittels Thermalwasser und des Hot-Dry-Rock-Verfahrens (H-D-R) 

Eine Förderung der vorerst nicht wirtschaftlichen erneuerbaren Energiearten ist anzu-

streben.“  

 

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete  

Im Bereich der Planung sind keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete vorhanden. 

Auch im Entwurf zur derzeitig laufenden Fortschreibung des Regionalplanes ist für den Bereich der 

Planung keine Änderung vorgesehen. Das Kapitel 4.2 Energie ist nicht Bestandteil der aktuellen 
Fortschreibung sondern soll im Anschluss an die aktuell laufende Fortschreibung im Rahmen einer 
eigenständigen Teilfortschreibung behandelt werden. Demnach ergeben sich zunächst auch keine 
Änderungen an den genannten Grundsätzen und Vorschlägen.  

3.  Er fordern is  und  Z ie le  

Die Gemeinde Sauldorf beabsichtigt durch die Auswahl passender Flächen, den Einsatz erneuerba-

rer Energien unter Wahrung kommunaler und öffentlicher Interessen zu fördern. 

Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes sieht die Ausweisung eines Sondergebiets 
nach § 11 BauNVO `Photovoltaik` für die Nutzung und Förderung solarer Strahlungsenergie im 
Gebiet der Gemeinde Boms vor. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
integriertem Grünordnungsplan und örtlichen Bauvorschriften erfolgt im Parallelverfahren.  

Konkreter Anlass für die FNP-Änderung ist die geplante Errichtung einer Solaranlage östlich von 

Wackershofen durch einen privaten Vorhabensträger auf einer derzeit landwirtschaftlich genutzten 
Fläche. Die Größe des Geltungsbereiches soll ca. 6,31 ha betragen, wobei auf Ebene des parallelen 
Flächennutzungsplanes etwa ein Drittel der Fläche als Flächen für die Eingrünung festgesetzt wird.  

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von 

Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Res-

sourcen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regiona-

le Wertschöpfung und unterstützt damit den ländlichen Raum nachhaltig. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitplänen beson-
ders zu berücksichtigen. 
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4.  Räuml iche  Lage  und  Größe  

Die Vorhabenfläche befindet sich westlich der Ortschaft Wackershofen zwischen den Siedlungsflä-

chen und den östlich befindlichen Waldflächen.  

 
Lage der Fläche, ohne Maßstab 

Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück Fl.-Nr. 1527, Gmkg. Wasser. Die Fläche des Geltungs-

bereiches beträgt ca. 6,31 ha, wobei davon etwa 4,64 ha auf die eigentliche Modulfläche entfallen. 

Die Erschließung außerhalb des Geltungsbereiches erfolgt von der Ortsstraße Wackershofen aus 

über die Flurstücke 1406/2 und 1406.  

5.  Gegenwärt ige  Nutzung  des  Geb iete s  

Die Eingriffsfläche wird derzeit intensiv als Ackerfläche genutzt. Nördlich, östlich und südlich gren-

zen weitere Landwirtschaftliche Flächen an, westlich grenzt der Geltungsbereich an den Siedlungs-

rand von Wackershofen. 

6.  Landschaftsb i ld  

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich als Acker genutzte Fläche ohne wesentliche Neigung. 

Das überplante Gebiet ist geprägt durch die landwirtschaftliche Nutzung.  

Der Geltungsbereich grenzt mir seiner kurzen westlichen Seite an den Ortsrand von Wackershofen 

an, der insgesamt relativ gut eingegrünt ist, im Bereich des Geltungsbereiches allerdings eine Lü-

cke in der Eingrünung aufweist. Weitere landschaftsbildprägende Gehölzstrukturen befinden sich 

etwa 150 m nördlich der Fläche am Weinbach. In allen anderen Richtungen grenzen landwirtschaft-

liche Flächen an, die bis auf die genannten Gehölzbestände strukturarm sind. Etwa 220 m östlich 

der Fläche befindet sich ein großflächiger Waldbestand, der die Landschaftsbildeinheit begrenzt. 

Der Geltungsbereich selbst enthält keine landschaftsbildwirksamen Strukturen wie Gehölzbestände 

oder ähnliches.  
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Landschaftsbildes im Umgriff 

 

Aufgrund der kaum Nähe zu Siedlungsbereichen kommt der Eingrünung der Anlage zur Einbindung 

in die Landschaft erhöhte Bedeutung zu. Dem wird durch umfangreiche Festsetzungen im Bebau-

ungsplan Rechnung getragen. In allen Randbereichen der Anlage werden Hecken mit vorgelagerten 

Saumstrukturen geschaffen, die helfen, die Anlagenteile in die Landschaft einzubinden. Im westli-

chen Bereich der Planung hält die Anlage selbst einen Abstand von 170 m zu den nächsten Wohn-

gebäuden ein. Diese Pufferfläche wird zukünftig als Extensivgrünland genutzt, das im direkten Be-

reich des Ortsrandes mit Streuobstbestand bestellt wird. Die geplanten Obstbäume ergänzt die 

bestehende Ortsrandeingrünung sinnvoll. Die Maßnahmen sollen zur Gliederung der Landschaft 

beitragen und neue Lebensräume für die Fauna schaffen. 

7.  Standortprüfung  

Die Standortprüfung erfolgt unter Berücksichtigung der Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 

und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Die  Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Meßkirch – 

Leibertingen – Sauldorf hat im Jahr 2009 bereits mögliche Standorte für Freiflächenphotovoltaikan-

lagen prüfen lassen und auf dieser Grundlage drei Flächen im Flächennutzungsplan als Sonderge-

biet Solar ausgewiesen. Eine Planung auf diesen Flächen ist aktuell allerdings auf Grund des feh-

lenden Zugriffs auf die Flächen nicht umsetzbar, weswegen weitere Flächen ausgewiesen werden 

sollen. Die aktuell überplante Fläche wurde in der damaligen Standortprüfung aufgrund der Lage 

nahe der Ortschaft Wackershofen nicht berücksichtigt, ist aber ansonsten den bereits dargestellten 

Flächen als Gleichwertig zu betrachten. Der Nähe zur Ortschaft wird in der nun vorliegenden Pla-

nung mit einer umfangreichen Eingrünung und einer zwischen der Anlage und der Wohnbebauung 

angeordneten Streuobstwiese Rechnung getragen.  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (EEG 2021) setzt für Anlagen bis 750 kW als Vorausset-

zung für die Förderung gemäß §48 EEG die Lage auf einer vorbelasteten Fläche fest. Konkret wer-

den hier versiegelten Flächen, Konversionsflächen oder ein Korridor von bis zu 200 m entlang von 

Autobahnen und Schienenwegen genannt. Versiegelte Flächen oder Konversionsflächen sind im 

Gebiet der Gemeinde Sauldorf in der gewünschten Größenordnung von etwa 5 Hektar aktuell nicht 

verfügbar. Die Flächen entlang der Bahn liegen, sofern sie nicht im Wald oder Siedlungsbereich 

liegen, zum Großteil in Bereichen mit hoher Biotopdichte, innerhalb eines FFH- oder Vogelschutz-

gebietes oder Naturschutzgebietes Eine Autobahn ist im Gemeindegebiet nicht vorhanden. 

Zusätzlich sieht das EEG die Förderung von Freiflächenphotovoltaikanlagen über 750 kW auf Acker- 

und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten vor, wobei hier eine Teilnahme an einer Aus-

schreibung zusätzlich notwendig ist. Diese Möglichkeit der Förderung ist an die Voraussetzung ge-
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knüpft, dass die Landesregierung eine Rechtsverordnung erlassen hat, dass Gebote für Freiflächen-

anlagen auf solchen Flächen in ihrem Landesgebiet bezuschlagt werden können. Das Bundesland 

Baden-Württemberg hat mit der „Verordnung der Landesregierung zur Öffnung der Ausschreibung 

für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten 

Gebieten (Freiflächenöffnungsverordnung – FFÖ-VO)“ vom 7. März 2017 diese Voraussetzungen 

geschaffen. Die benachteiligten Gebiete innerhalb des Gemeindegebietes und die Lage der aktuel-

len Planung darin werden in folgender Abbildung dargestellt.  

   

(Quelle: https://www.energieatlas-bw.de/sonne/freiflachen/benachteiligte-gebiete-in-baden-wurttemberg)  

 

Innerhalb der benachteiligten Gebiete sind die Voraussetzungen für Photovoltaikanlagen grundsätz-

lich auf allen Acker- und Grünlandflächen gegeben, für die kein hartes Restriktionskriterium vor-

liegt. Laut Kriterienkatalog des LUBW zur Potentialanalyse sind dies Waldflächen, Siedlungsflächen, 

Straßen mit Anbauverbotszone, Gewässer, Nationalparke, Kernzonen der Biosphärengebiete, Bio-

tope, Überschwemmungsgebiete, Naturdenkmale und Wasserschutzgebietszone I. Daneben sind 

weiche Restriktionskriterien zu beachten, die eine Planung in den entsprechenden Bereichen nicht 

zwingend ausschließen. Dies sind FFH- und Vogelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Ent-

wicklungs- und Pflegezonen der Biosphärengebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzge-

bietszone II sowie Flächen eines Biotopverbundes. Diese Bereiche sind nur zweitrangig geeignet 

und sollten zunächst nicht in Anspruch genommen werden. 

Dementsprechend befinden sich mögliche Standorte für Freiflächenphotovoltaikanlagen im Ge-

meindegebiet vor allem im nördlichen Bereich, wobei Flächen zu bevorzugen sind, die eine gute 

Erschließbarkeit aber auch gute Möglichkeiten zur Einbindung in die Landschaft vorweisen. Die für 

die vorliegende Planung gewählte Fläche ist eine Fläche innerhalb des benachteiligten Gebietes 

ohne harte oder weiche Restriktionskriterien. Eine Einbindung in die Landschaft ist aufgrund der 

vorliegenden Höhenabwicklung gut möglich. Aufgrund der im Umgriff der Planung vorhandenen 

Topografie und den Bestand im Planungsbereich (Vorbelastungen für das Landschaftsbild) bieten 

sich die Flächen für eine Landschaftsbildschonende Nutzung mit Photovoltaik an. Die südöstlich 

geneigte Fläche ist für eine rentable Nutzung als Photovoltaikanlage sehr gut geeignet.  

Die vorliegende Planung befindet sich auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche.  Die Fläche ist 

gemäß Flurbilanz Baden-Württemberg als Vorrangstufe II eingestuft, das heißt es handelt sich um 

Böden mittlerer Güte, die gleichzeitig eine geringere Hangneigung aufweisen. In dem gesamten 
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Gemeindegebiet Sauldorf dominieren landwirtschaftlich genutzte Flächen, die über gute Bodenwer-

te aufweisen, also in die Vorrangstufe II eingestuft sind, so dass die flächenhafte landwirtschaftli-

che Nutzung möglich ist. Die überbaute Fläche mit einer Größe von 6,3 ha weist kein Alleinstel-

lungsmerkmal für die Landwirtschaft auf. Die Fläche hat an der gesamten landwirtschaftlichen 

Nutzfläche in Sauldorf einen Anteil von 0,4 %.  Die Fläche wird in ihrer natürlichen Leistungskraft 

nachhaltig gesichert. Da die Module aufgeständert gebaut werden, geht durch den Bau die natürli-

che Bodenfunktion nicht verloren. Unter den Modulen wird ein extensiver Bewuchs entwickelt. 

Durch den Verzicht auf Düngemittel und Pflanzenschutzmittel wird sich eine ökologische Aufwer-

tung der Fläche ergeben und der Boden kann sich biologisch regenerieren. Gemäß dem Erneubaren 

Energien Gesetz (EEG) soll der Anteil an Sonnen-, Wind und Biomasse Energie für eine nachhaltige 

Energieversorgung bis 2025 auf 40 % gesteigert werden. Dabei ist anzumerken, dass die Photovol-

taikanlagen eine vergleichsweise flächensparende Form der Erneubaren Energien, vor allem im 

Vergleich  zu Biogasanlagen darstellt. 
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E UMWELTBERICHT 

1.  E in le i tung  

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl für die Bebau-

ung unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen. 

Der Umweltbericht soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbe-

langen festhalten und so die Grundlage zur Abwägung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in 

anderen Teilen der Begründung darzulegen sind.  

Zweck des Umweltberichts ist es, einen Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange bei der 

Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Er umfasst die 

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter 

Menschen, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter und 

Fläche, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. 

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum Sat-

zungsbeschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur 

und Umwelt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Be-

gründung zur Flächennutzungsplanänderung. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bauleitplanung 

Der Gemeinde Sauldorf liegt ein Antrag der Firma Anumar Solar GmbH vor, auf dem Flurstück 

Fl.Nr. 1527, Gemarkung Wasser, eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten.  

Die Gemeinde Sauldorf hat beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Saul-

dorf-Wackershofen“ mit Grünordnungsplan aufzustellen und ein Sondergebiet zur Nutzung regene-

rativer Energien (Photovoltaik) auszuweisen.  

Da im Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Meßkirchen, Leibertingen, 

Sauldorf die Flächen bisher als Landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt sind, wird eine Änderung 

des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren notwendig.  

Der Geltungsbereich der Änderung hat eine Fläche von ca. 6,31 ha und liegt westlich der Ortschaft 

Wackershofen zwischen den Siedlungsflächen und den östlich befindlichen Waldflächen. Der betref-

fende Bereich wird in Sondergebiet, Photovoltaik (SO) nach § 11 BauNVO geändert.  

Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird von der Gemeinde Sauldorf ein Bebauungs-

planverfahren durchgeführt, in dem der betreffende Bereich ein Sondergebiet Photovoltaik festge-

setzt wird. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festge-

legten umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die 

Abfall- und Immissionsschutz-Gesetzgebung wurden im vorliegenden Fall berücksichtigt. Als 

Grundlage für die Bearbeitung der Eingriffsregelung auf Ebene des Bebauungsplanes dient das ge-

meinsame Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen (Fas-

sung vom 01.07.2012, redaktionelle Anpassung/Bearbeitung Juli 2013). 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgt auf der gleichen Basis eine Abschätzung des Aus-

gleichsbedarfes. 

1.2.1 Regionalplan 

Der Landesentwicklungsplan sieht die Förderung moderner, leistungsstarker Technologien zur Nut-

zung regenerierbarer Energien vor. 

Gemäß Strukturkarte des Regionalplans der Region Bodensee-Oberschwaben ist Sauldorf kein 

Zentraler Ort Die Raumnutzungskarte enthält im Bereich der Planung keine Verbindlichen Auswei-

sungen.  
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Verbindliche Aussagen und Ziele zur regionalen Freiraumstruktur (z.B. regionale Grünzüge, Vor-

rang- oder Vorbehaltsgebiete) werden durch die Planung nicht berührt. Die Planung steht auch 

nicht im Widerspruch zu sonstigen relevanten Zielen des Regionalplanes. 

1.2.2 Natura 2000 

Es werden keine geschützten Flächen nach  Natura 2000 überplant. Die nächsten FFH- oder Vogel-

schutzgebiete befinden sich erst in einem Abstand von mindestens etwa 850 km. 

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass eine Beeinträchtigung dieser Gebiete ausge-

schlossen ist. 

1.2.3 Weitere Schutzgebiete/Biotope 

Schutzgebiete nach Naturschutzgesetz überschneiden sich nicht mit der Planung.  

Es werden keine geschützten Flächen nach Natura 2000 überplant, ebenso wie keine biotopkartier-

ten Flächen.  

Das nächste Biotop laut Offenland- oder Waldbiotopkartierung ist Biotop Nr. 180204371817 „He-

cken an der Straße westlich Wackershofen“, das sich in etwa 350 m Entfernung westlich der Fläche 

befindet. Die genannten Biotope werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  

Fachpläne und -programme z.B. zum Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht sowie kommuna-

le Umweltqualitätsziele sind für die vorgesehene Fläche nicht vorhanden. 

Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen. 
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2.  Beschre ibung  und  Bewertung  der  Umweltauswirkungen auf  

der  Grund lage  der  Umweltprüfung  nach  §  2  Abs .4  Satz  1  

BauGB 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließ-

lich der Prognose bei Durchführung der Planung 

2.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet ist geprägt durch die menschliche Nutzung. Der 

Geltungsbereich ist als landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche zu bezeichnen. Die Vegetation 

der landwirtschaftlichen Nutzflächen setzt sich aus wenigen Arten zusammen und weist deshalb 

eine für den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf. Unter Berücksichtigung der bestehen-

den intensiven Nutzung ist der Bereich als stark gestört und anthropogen beeinflusst einzustufen. 

Seltene bzw. gefährdete Arten sind deshalb voraussichtlich auszuschließen. Wertvolle Lebensräume 

oder kartierte Biotope werden durch die Planung nicht in beeinträchtigt. 

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand für keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie 

für keine europäischen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie unter Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt. Es wird daher voraus-

sichtlich keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG 

benötigt.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Geltungsbereich eine lediglich geringe Be-

deutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere aufweist. Flächen mit hoher Bedeutung sind von 

der Überbauung nicht betroffen. Die überplanten Flächen sind nicht Teil eines Biotopverbundes. 

Das nächste Biotop laut Offenland- oder Waldbiotopkartierung ist Biotop Nr. 180204371817 „He-

cken an der Straße westlich Wackershofen“, das sich in etwa 350 m Entfernung westlich der Fläche 

befindet. Weitere Biotope befinden sich etwa 350 bis 600 m südlich des Planungsbereiches im Be-

reich des Degelbaches. Dabei handelt es sich um Tümpel sowie Nasswiesenflächen. Diese Bereiche 

sind Teil eines Biotopverbundes feuchter Standorte.  

Die kartierten Biotope im Umfeld des Geltungsbereichs werden durch die Planung nicht beeinträch-

tigt, sondern bleiben in Ihrem Bestand erhalten. 

Abbildung 1 : Auszug aus Biotopkartierung 

Zeichenerklärung:  

orange Abgrenzung: Geltungsbereich  rot: Biotope 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Fläche in Anspruch genommen, die derzeit 

landwirtschaftlich intensiv genutzt wird. Da es sich hierbei um Flächen geringer Empfindlichkeit 

handelt, ist mit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des Bestands nicht zu rechnen. Durch die 

Umwandlung in extensiv bewirtschaftetes Grünland ist insgesamt von einer Verbesserung der 

Funktion der Fläche für den Arten- und Biotopschutz auszugehen. Die Umwandlung von Ackerfläche 

in extensiv gepflegtes Grünland und die Festsetzungen auf Ebene des Bebauungsplanes zur Ent-

wicklung von Heckenstrukturen im Randbereich der Anlage sowie einer extensiv genutzten Wiesen-

fläche mit Streuobstbestand im westlichen Bereich kommen der Funktion der Fläche als Lebens-

raum zugute. 

Durch die auftretenden teilweisen Verschattungseffekte sowie den unterschiedlichen Niederschlags-

anfall ist langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetationszusammensetzung zu erwar-

ten, die zu einer weiteren Auffächerung des Lebensraumspektrums führt. Durch gezielte Pflege-

maßnahmen können diese zusätzlich unterstützt werden. 

Eine dauerhafte Beleuchtung des Gebiets wird auf Ebene des Bebauungsplanes verboten, so dass 

eine Beeinträchtigung von nachtaktiven Insekten nicht anzunehmen ist. 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Säugetieren durch die Errichtung der notwendigen Um-

zäunung des Geländes wird auf Ebene des Bebauungsplanes zudem festgesetzt, dass die Unterkan-

te des Zaunes entsprechend der Geländetopographie mindestens 20 cm über dem Boden auszufüh-

ren ist. Die vorgesehene Umzäunung behindert nicht die Wanderung von Kleintieren, sondern wirkt 

sich in erster Linie erst ab größeren wie Igel und Hase aus. Da für diese Tiergruppe auch die bishe-

rige Nutzung der Fläche als Ackerland nur einen bedingt geeigneten Lebensraum darstellte, sind die 

Auswirkungen auch auf diese Tiergruppe nur von untergeordneter Bedeutung.  

Zusätzlich werden durch die Schaffung von Hecken- und Altgrasstreifen Ausgleichsflächen in den 

Randbereichen neue Lebensräume für diese Tierarten geschaffen.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind gering bedeutende Flächen betroffen, so 

dass in der Zusammenschau gering erhebliche Umweltauswirkungen für dieses Schutzgut zu erwar-

ten sind. Durch die geplante Schaffung von Saumstrukturen im Randbereich der Anlage entstehen 

zusätzliche Lebensräume. In der Bilanzierung findet eine Aufwertung des Biotopwertes statt: 

Wirkfaktor  Auswirkung auf das Schutzgut Wertung  

baubedingt   

Baustellenverkehr, Betrieb von 

Baumaschinen 

Belastung durch Lärm und Erschütterungen, 

Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen 

- 

Baustelleneinrichtungen, Bo-

denablagerungen, Baustraßen 

Vorübergehende Beanspruchung von Ackerflächen - 

anlagenbedingt   

Errichtung der PV-Anlagen und 

der Trafostationen, Einfriedung 

Evtl. geringe Zerschneidung für größere Tiere 

durch den Zaun/ Verlust von Lebensraum im Be-

reich der Trafostationen 

- 

Anlage von Hecken/ Saum-

strukturen sowie Umwandlung 

von Acker zu extensiv genutz-

ten Grünlandflächen und Anla-

ge einer Streuobstwiese 

Schaffung von Ersatzlebensräumen und Aufwer-

tung des aktuellen Standortes 

++ 

betriebsbedingt   

Lichtemissionen, Reflektionen 

von Photovoltaikanlagen 

Evtl. Beeinträchtigung wassergebundener Insek-

ten (stark reduziert durch Festsetzungen zu PV-

Anlagen) 

- 
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2.1.2 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, für die Wasserversickerung und -

verdunstung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage 

für die Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar. 

Laut der im Kartenviewer des Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau verfügbaren Boden-

karte 1: .50000 findet sich im Planungsbereich die Kartiereinheit t35 Pseudovergleyte Parabrauner-

de aus rißzeitlichem Geschiebemergel: 

 

Bei der Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanlage handelt es sich um landwirtschaftlich (Acker) 

genutzte Fläche. Am Standort liegen nach der BK 1:50000 Parabraunerde, mäßig tief bis tief entwi-

ckelt, häufig pseudovergleyt, unter landwirtschaftlicher Nutzung teilweise schwach erodiert vor. Die 

Leistungsfähigkeit dieser Böden für die natürlichen Bodenfunktionen ist als Mittel einzustufen. Zu 

Altlasten ist im Bereich der Planung nichts bekannt. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Während der Bauphase ist mit einer erhöhten Belastung des Bodens zu rechnen, es kann zu loka-

len Verdichtungen kommen.  

Auf Grund der gewählten Ausbildung der Modultische ohne Betonfundamente wird der anlagebe-

dingte Eingriff minimiert. Es erfolgt lediglich eine geringflächige Bodenverdrängung, keine Versie-

gelung. Lediglich im Bereich der Technikräume erfolgt eine Versiegelung des Bodens, die allerdings 

nur eine sehr geringe Fläche hat.  

Die Einflüsse der Wind- und vor allem Wassererosion, die aufgrund Nutzung als Acker bisher ver-

stärkt werden, werden durch die Anlage der Modulfläche als Wiese verringert, zudem werden die 

Flächen zukünftig weder gedüngt noch mit Pestiziden o.ä. behandelt. Während der Nutzung als 

Photovoltaikanlage kann sich der Boden regenerieren. 

Ergebnis 

Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der Vermeidungsmaßnahmen Umweltaus-

wirkungen ohne Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten. Ein Kompensationsbedarf entsteht 

nicht. 
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2.1.3 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Die Bewertung für das Schutzgut Wasser erfolgt getrennt nach den Kategorien Oberflächenwasser 

und Grundwasser.  

Oberflächenwasser: 

Da sich im Planungsgebiet keine Oberflächengewässer befinden, beschränkt sich die Bewertung im 

vorliegenden Fall auf das Teilschutzgut Grundwasser.  

Grundwasser: 

Die Flächen sind unversiegelt, so dass eine Versickerung des Oberflächenwassers auf der gesamten 

Fläche uneingeschränkt erfolgt. Die Wasserdurchlässigkeit der vorhandenen Böden ist gering. 

Über den Wasserhaushalt und die Grundwasserverhältnisse liegen keine Informationen vor 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Oberflächenwasser: 

keine Auswirkungen 

Grundwasser: 

Aufgrund der Neigung der Module kann das auftreffende Niederschlagswasser unmittelbar ablaufen 

und zwischen den Modulen abtropfen. Eine Versickerung erfolgt damit großflächig über eine ge-

schlossene Pflanzendecke im gesamten Planungsbereich, so dass kein Eingriff in den vorhandenen 

Wasserhaushalt entsteht. Da die Module ohne Fundamente im Boden verankert werden, entsteht 

hier auch keine nennenswerte Versiegelung. Abgrabungen sind auf maximal 0,5 m beschränkt. 

Beeinträchtigungen für Grundwasserneubildung sowie Regenrückhalt können deshalb praktisch 

ausgeschlossen werden. Lediglich die notwendigen Technik- und Geräteräume stellen eine Versie-

gelung des Bodens dar und müssen mit entsprechenden Wasserableitevorrichtungen ausgestattet 

werden. Der Eingriff in das Teilschutzgebiet Grundwasser ist somit marginal und kann durch die 

Überkompensation im Schutzgut Tiere und Pflanzen ausgeglichen werden. 

Ergebnis 

Es sind durch die Planung bei Einhaltung der Verminderungsmaßnahmen Umweltauswirkungen mit 

sehr geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten. Der Eingriff durch die Versiege-

lung durch die Technikgebäude ist durch die Überkompensation im Schutzgut Tiere und Pflanzen 

ausgeglichen. 

2.1.4 Schutzgut Luft / Klima 

Beschreibung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat als Ackerfläche eine gewisse Bedeutung als Kaltluf-

tentstehungsgebiet. Gemäß Tabelle 6 des Bewertungsmodelles wird die Fläche mit dem Wert 4 

bewertet, da durch die die landwirtschaftliche Nutzung zu Staub- und Geruchsimmissionen kom-

men kann, diese aber nur zeitweise auftreten. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Da kaum Versiegelung erfolgt, findet praktisch keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten 

statt. Die aufgeständerte Bauweise verhindert Kaltluftstau. 

Der differenzierte Wechsel von beschatteten und unbeschatteten Bereichen führt lediglich zu einem 

kleinräumigen Wechsel des Mikroklimas, großräumige Auswirkungen sind dadurch jedoch nicht zu 

erwarten. Der kleinklimatische Wechsel führt jedoch zu einer differenzierten Lebensraumausbildung 

und damit zu einer Erhöhung der Artenvielfalt auf der Fläche.  

Auf Grund der Größenordnung des Sondergebietes sind keine größeren Auswirkungen auf Klima 

und Luftaustausch zu erwarten. 
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Ergebnis 

Es sind durch die Planung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut 

Luft/Klima festzustellen. 

2.1.5 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Beschreibung 

Prägend für den Landschaftsausschnitt, der durch den Bebauungsplan beansprucht wird, ist die 

landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld. Es handelt sich um eine landwirtschaftlich als Acker genutz-

te Fläche ohne wesentliche Neigung. Das überplante Gebiet ist geprägt durch die landwirtschaftli-

che Nutzung.  

Der Geltungsbereich grenzt mir seiner kurzen westlichen Seite an den Ortsrand von Wackershofen 

an, der insgesamt relativ gut eingegrünt ist, im Bereich des Geltungsbereiches allerdings eine Lü-

cke in der Eingrünung aufweist. Weitere landschaftsbildprägende Gehölzstrukturen befinden sich 

etwa 150 m nördlich der Fläche am Weinbach. In allen anderen Richtungen grenzen landwirtschaft-

liche Flächen an, die bis auf die genannten Gehölzbestände strukturarm sind. Etwa 220 m östlich 

der Fläche befindet sich ein großflächiger Waldbestand, der die Landschaftsbildeinheit begrenzt. 

Der Geltungsbereich selbst enthält keine landschaftsbildwirksamen Strukturen wie Gehölzbestände 

oder ähnliches. Wanderwege oder sonstige Wege mit Bedeutung für die Wohnortnahe Erholung 

sind im Bereich der Planung nicht vorhanden. Der Landschaftsraum ist geprägt durch die menschli-

che Nutzung. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage hat eine gewisse Veränderung des Landschaftsbildes im 

unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Anlage stellt grundsätzlich ein landschaftsfremdes, 

technisches Element innerhalb der landwirtschaftlichen Fläche dar. Als Eingriff wird nur die Modul-

fläche selbst angerechnet, die geplanten Hecken- und Saumstrukturen in den Randbereichen mini-

mieren den Eingriff. Durch die geplante extensiv genutzte Wiesenfläche zwischen der Anlage und 

den angrenzenden Siedlungsbereichen, die im westlichen Bereich durch Streuobstbestand ergänzt 

wird, wird ein Puffer zur Wohnbebauung geschaffen. Der Streuobstbestand fügt sich in die bereits 

vorhandene relativ umfangreiche Ortsrandbegrünung ergänzt diese sinnvoll. 

Aufgrund der Nähe zu Wackershofen kommt der Gestaltung der Anlage zur Eingliederung in die 

Landschaft eine erhöhte Bedeutung zu, der durch die umfangreichen Eingrünungsmaßnahmen 

Rechnung getragen wird. Beim Blick von den umliegenden Ortschaften aus in Richtung der geplan-

ten Anlage bilden die genannten Waldbestände aufgrund der Höhenentwicklung im Umfeld einen 

Hintergrund, vor dem die Module nicht so stark wahrgenommen werden wie auf einem Höhenrü-

cken. In der Fernwirkung überwiegt die Horizontlinie des Waldes. Eine Fernwirkung der Anlage 

konnte bereits durch die Lage vermindert werden. In den Randbereichen der Anlage werden Saum-

strukturen geschaffen, die helfen, die Anlagenteile in die Landschaft einzubinden, zur Gliederung 

der Landschaft beitragen und neue Lebensräume für die Fauna schaffen. 

Ergebnis 

Durch die Planung wird die technische Überprägung des Landschaftsbildausschnittes erhöht, was 

eine Abwertung zur Folge hat.  

Allerdings wird durch die geplante Eingrünung in den Randbereichen der Planung die Strukturviel-

falt erhöht, so dass für das Kriterium Vielfalt eine Aufwertung um eine Stufe zu bilanzieren ist. In 

der Summe kann die Auswirkung der Planung als mittel erheblich beurteilt werden. Die Auswirkun-

gen werden durch die Aufwertung für das Schutzgut Tieren und Pflanzen (Biotope) mit ausgegli-

chen, es entsteht kein zusätzlicher Ausgleichsbedarf. 
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2.1.6 Schutzgut Mensch / Gesundheit 

Beschreibung 

Der Planungsbereich selbst besitzt als landwirtschaftlich genutzte Fläche keine Bedeutung für die 

Erholungsnutzung. Die Bedeutung auf das Landschaftsbild wird in einem eigenen Schutzgut behan-

delt. 

Wirtschaftliche Nutzungsansprüche bestehen durch die Landwirtschaft.  

Die Fläche dient weder dem Lärmschutz noch hat sie besondere Bedeutung für die Luftreinhaltung. 

Schädliche Einflüsse durch elektromagnetische Felder oder Licht- und Geräuschemissionen sind 

nicht bekannt. Geruchsbeeinträchtigungen bestehen nicht. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Bei der Ausweisung von Sondergebieten (für Photovoltaik) im Umfeld bestehender Siedlungen ist in 

der Regel eine gewisse Auswirkung auf die dort lebende Bevölkerung gegeben. Meist entstehen 

nachteilige Auswirkungen in Form von Sichtbeeinträchtigungen bzw. Störung des Landschaftsbildes 

durch die errichteten Anlagenteile. Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild behandelt. 

Durch die Bebauung gehen landwirtschaftliche Flächen verloren. Aufgrund ausreichend anderer 

Flächen in der näheren Umgebung wird der Verlust als hinnehmbar beurteilt, zumal die Nutzung als 

Photovoltaikanlage zeitlich begrenzt ist. 

Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen durch Lärm, Erschütterung, oder Schwingungen  sind auf 

Grund der Anlagenausführung und der angewandten Techniken nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht zu erwarten. Lärmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen nur durch die verwendeten 

Transformatoren. Diese sind jedoch so gering, dass eine Belastung der Wohnbebauung nicht zu 

erwarten ist. Eine Blendwirkung in Richtung der nördlich befindlichen Ortschaft kann aufgrund der 

Stellung der Module und der Entfernung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Diese ist 

jedoch vorübergehend und daher als gering erheblich einzustufen.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Belastungen zu erwarten. Beeinträch-

tigungen entstehen gegebenenfalls auf das Landschaftsbild. Diese werden beim Schutzgut Land-

schaftsbild getrennt behandelt. 

2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes oder der näheren Umgebung sind keine Kultur- bzw. 

Sachgüter mit schützenswertem Bestand bekannt.  

Auswirkungen 

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmäler bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass sich im Pla-

nungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. 

Jegliche Form von Erdarbeiten birgt somit ein gewisses Risiko der Zerstörung von Bodendenkmä-

lern. Da es sich bei der zu bebauenden Fläche um bereits durch Ackerwirtschaft überprägte Flächen 

handelt und Abgrabungen im Bebauungsplan auf 0,50 m begrenzt werden, ist in dieses Risiko je-

doch relativ gering. 

Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend einer 

Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. (§ 20 DSchG) 

Ergebnis  

Es sind durch die Bebauung keine erheblichen Auswirkungen für dieses Schutzgut zu erwarten. 
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2.1.8 Schutzgut Fläche 

Beschreibung 

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 6,31 ha Fläche der intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen und in Flächen für Photovoltaik sowie Flächen für die Eingrünung (Hecken, 

Streuobstwiese) umgewandelt.  

Auf diesen Flächen erfolgt jedoch nur in sehr geringem Umfang im Bereich der Technikgebäude 

eine Versiegelung. 

Zusätzliche Flächen für Ausgleichsmaßnahmen werden aufgrund der internen Ausgleichsmaßnah-

men nicht notwendig.  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die vorgesehene Aufstellung des Bauleitplanes gehen bislang landwirtschaftlich genutzte 

Flächen für die Geltungsdauer des Bebauungsplanes verloren. Da Nutzung als Sondergebiet jedoch 

zeitlich begrenzt ist, ist dieser Verlust nicht dauerhaft. Nach Rückbau der Anlage stehen die Flächen 

wieder für die Landwirtschaft oder andere Nutzungen zur Verfügung.  

Ergebnis  

Auf Grund der zeitlichen Begrenzung der Inanspruchnahme ist mit insgesamt gering erheblichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu rechnen. Diese werde nach Rückbau der Anlage voll-

ständig zurückgenommen. 

2.1.9 Wechselwirkungen 

Die einzelnen Schutzgüter stehen unter einander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 

miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne 

die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). 

Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und 

Tierwelt. Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 

3.  Prognose  über  d ie  Entwick lung des  Umweltzustands  bei  

N ichtdurchführung  der  P lanung  

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der 

biologischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen, 

da diese Flächen weiterhin landwirtschaftlich intensiv genutzt werden würden.  

Auch für die anderen Schutzgüter würden sich keine Veränderungen ergeben.  

4.  Geplante  Maßnahmen zur  Vermeidung,  Verr ingerung  und 

zum Ausg le ich   

4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

Konkrete Vermeidungsmaßnahmen werden erst auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt.   

4.2 Unvermeidbare Beeinträchtigungen / Eingriffsregelung 

Als Grundlage für die Bearbeitung der Eingriffsregelung das Bewertungsmodell der Landkreise Bo-

denseekreis, Ravensburg, Sigmaringen zur Naturschutzrechtlichen und bauplanungsrechtlichen 

Eingriffsbeurteilung, Kompensationsbewertung und Ökokonten mit Stand von 01.07.2012. 

Die konkrete Bilanzierung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter wird erst auf Ebene des 

Bebauungsplanes durchgeführt.  

Kompensationsbilanz  
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Die endgültige Kompensationsbilanz kann erst auf Ebene des Bebauungsplanes erfolgen. Es kann 

jedoch abgeschätzt werden, dass der Ausgleichsbedarf für die genannten Schutzgüter vollständig 

abgedeckt wird: 

Die Deckung des Ausgleichsbedarfes soll durch die Anordnung von internen Ausgleichsflächen in 

den Randbereichen des Geltungsbereiches erfolgen. Durch die Anlage von Saumstrukturen werden 

die Auswirkungen auf das Landschaftsbild ausgeglichen und die Strukturvielfalt der Fläche erhöht. 

Nähere Angaben zu geplanten Maßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplans gemacht. 
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5.  Landschaftspf leger ische  Maßnahmen und  Festsetzungen  

Diese werden auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt. 

6.  Alternat ive  P lanungsmögl ichke i ten  

Potentielle Standorte für Photovoltaikanlagen ergeben sich aus dem Vorgaben des Landesentwick-

lungsprogrammes, des Regionalplanes, den Förderbedingungen des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes und den natürlichen Gegebenheiten der einzelnen Flächen in Bezug auf die Ausrichtung 

und zu erwartende Sonnenstrahlung. 

Nach der Novellierung des EEG aus dem Jahre 2021 können Freiflächenanlagen gefördert werden, 

wenn sich die Anlage auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 

oder militärischer Nutzung, entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einem Korridor von 

200 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn oder auf bereits versiegelten Flä-

chen befinden. Ausreichend große versiegelte Flächen, Konversionsflächen oder eine Autobahn sind 

jedoch im Gebiet der Gemeinde Sauldorf nicht verfügbar. Potential für die Ausweisung von Sonder-

gebieten für Photovoltaikanalgen besteht daher im Gemeindegebiet vor allem entlang der Bahn-

strecke und auf Ackerflächen in benachteiligten Gebieten. Die vorliegende Planung befindet sich auf 

einer landwirtschaftlich genutzten Fläche innerhalb eines benachteiligten Gebietes ohne besondere 

Bedeutung für das Landschaftsbild oder sonstige Schutzgüter. Die Fläche ist für eine rentable Nut-

zung als Photovoltaikanlage sehr gut geeignet.  

An dieser Stelle wird auf die in Kap.7 der Begründung beschriebenen Standortprüfung verwiesen 

werden. Demnach sind aktuell keine wesentlich besser geeigneten Flächen im Gebiet der Gemeinde 

Sauldorf erkennbar. 

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 

Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung.  
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7.  Beschre ibung  der  Method ik  und  H inweise  auf  Schwier igke i-

ten  und  Kenntn is lücken  

Da es sich bei der Planung um einen relativ überschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photo-

voltaikanlagen handelt, sind weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. 

Daher ist der Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt 

angrenzenden Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren 

nicht zu erwarten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Unter-

suchungsraum ist bei diesen Schutzgütern entsprechend weiter gefasst. 

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte überlagert 

wurde.  

Darüber hinaus sind Daten des interaktive Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online)des 

LUBW und der Geodatendienste und Geoanwendungen des LGRB,  des Regionalplanes und Landes-

entwicklungsprogrammes, u.ä. ausgewertet worden. 

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen 

Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten oder Lücken bzw. 

fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind 

nicht erkennbar. 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung die „Empfehlungen zur Bewertung von Eingriffen in Natur 

und Landschaft in der Bauleitplanung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensations-

maßnahmen sowie deren Umsetzung“ von 2005 verwendet.  

Es bestehen keine genauen Kenntnisse über den Grundwasserstand.  

Da eine objektive Erfassung der medienübergreifenden Zusammenhänge nicht immer möglich und 

in der Umweltprüfung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-

bung von Schwierigkeiten und Kenntnislücken den beteiligten Behörden und auch der Öffentlichkeit 

die Möglichkeit, zur Aufklärung bestehender Kenntnislücken beizutragen.  

8.  Maßnahmen zur  Überwachung (Moni tor ing)  

Monitoringmaßnahmen sind auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich, sie werden 

gegebenenfalls auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt.  
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9.  Al lgemein  verständ l iche  Zusammenfassung  

Für einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 6,31 ha wird der Flächennutzungsplan der Gemeinde 

Sauldorf im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogene Bebauungsplans „Solarpark 

Sauldorf-Wackershofen“, geändert.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut  Erheblichkeit der Eingriffe 

Mensch / 

Gesundheit  
 keine Erheblichkeit 

Tiere und 

Pflanzen 
 keine Erheblichkeit, sondern Aufwertung 

Boden  Eingriffe vernachlässigbar  

Wasser  Eingriffe vernachlässigbar  

Luft / Kl ima  keine Erheblichkeit 

Landschaft/ 

Erholung 
 keine Erheblichkeit/ausgeglichen 

Kultur- und 

Sachgüter 
 keine Erheblichkeit 

Fläche  keine Erheblichkeit 

 

Es sind von der Planung keine wertvollen Lebensräume betroffen. Umfangreiche Vermeidungsmaß-

nahmen verringern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass die ökologische 

Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes erhalten bleibt uns sogar erhöht wird.  

Dauerhafte Beeinträchtigungen werden lediglich für das Schutzgut Landschaftsbild erwartet, die 

jedoch durch die Eingrünungsmaßnahmen ausgeglichen werden können.  

Durch grünordnerische und ökologische Festsetzungen für den Geltungsbereich wird eine ausgegli-

chene Bilanz von Eingriff und Ausgleich erzielt.  
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